
  

Stadt Calbe (Saale)       Calbe, den 27.10.2015 

Der Bürgermeister 

 

 

Einreicher: Bürgermeister      

 

 

 

Beschlussvorlage Nr.: 207-15       

 

 

Beratungsfolge am empfohlen/ beschlossen 
Rückstellung Bemerkung 

ja nein enthalten 

Ortschaftsrat Schwarz  17.11.2015     

Ortschaftsrat Trabitz  19.11.2015     

Ausschuss für 

Finanzen  

23.11.2015     

Ausschuss für 

Soziales  

24.11.2015     

Bau- und 

Vergabeausschuss  

25.11.2015     

Hauptausschuss  26.11.2015     

Stadtrat  10.12.2015     

 

 

 

Betreff: 

 

 

Haushaltskonsolidierungskonzept der Stadt Calbe (Saale) für den Zeitraum 2016 bis 2024 

 

 

 

  

Datum       Amtsleiter/in 

Fachdienstleiter/in 

Datum     Bürgermeister Datum    Vorsitzender                      

               des Stadtrates 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Stadtrat  beschließt das in der Anlage beigefügte Haushaltskonsolidierungskonzept der 

Stadt Calbe (Saale) für den Zeitraum 2016 bis 2024. 

 

 

Erläuterung/Begründung: 

 

Gemäß § 98 Abs. 3 KVG LSA  in der zurzeit geltenden Fassung ist  der Haushalt der 

Kommune jedes Jahr in Planung und Rechnung der Erträge und Aufwendungen 

 
 öffentlich 
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(Ergebnisplan) auszugleichen. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn die Erträge die Höhe der 

Aufwendungen erreichen. 

 

Kann der Haushaltsausgleich entgegen den Grundsätzen des § 98 Abs. 3 KVG LSA nicht 

erreicht werden, ist gemäß § 100 Abs. 3 KVG LSA ein Haushaltskonsolidierungskonzept 

aufzustellen. Das Haushaltskonsolidierungskonzept dient dem Ziel, die künftige, dauernde 

Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Der Haushaltsausgleich ist zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt wiederherzustellen, spätestens jedoch im fünften Jahr, das auf die 

mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung folgt. Im Haushaltskonsolidierungskonzept ist der 

Zeitraum festzulegen, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann. 

Dabei sind die Maßnahmen darzustellen, durch die der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und 

das Entstehen eines neuen Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden soll.  

 

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 7  GemHVO Doppik in der derzeit geltenden Fassung ist dem 

Haushaltsplan ein vom  Stadtrat zu beschließendes Haushaltskonsolidierungskonzept 

beizufügen. 

 

Die im Konsolidierungskonzept aufgezeigten Maßnahmen sind geeignet, den 

Haushaltsausgleich bzw. Überschuss ab 2017 zu erreichen. 

 

Ergebnisplan 2016 

 

Ergebnis/Saldo    2016                    -         - 486.300                      EUR 

Ergebnis/Saldo    2017                    -         +  53.400                      EUR 

Ergebnis/Saldo    2018                    -         +425.800                      EUR 

Ergebnis/Saldo    2019                    -         +588.900                      EUR 

 

 

Anlagenverzeichnis: 

 

Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes der Stadt Calbe (Saale) 2016 bis 2024 

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen der Vorlage                          Ja            Nein 

Pflichtaufgaben 

   

Freiwillige Aufgaben 

                  

Veranschlagung im laufenden Haushaltsjahr                Ja            Nein 

Ergebnisplan 

   

Finanzplan/ Investitionstätigkeit 

                     

 

Veranschlagung im Finanzplan                                        Ja            Nein 

 

Bemerkungen 

 

 

Unterschrift Kämmerei 
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